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  Grafschafter Rad- und Motorsportverein 
                         Moers e.V. 
             im RKB  ‘Solidarität’ Deutschland e.V. 
 
 
 
Kunstradsport ∙ Einrad ∙ Motorsport ∙ Tourismus ∙ Gymnastik ∙ Volleyball ∙ Badminton 

             2.Vorsitzender  Ralf van Zütphen, Bahnenstraße 19, 47443 Moers      (02841)51498     mailto: rvanz@arcor.de 



 
 

Hygienekonzept 
 

des Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers e.V. 
 zur Durchführung der 

Deutschen Meisterschaften im Hallenradsport 
der Elite im ENNI Sportpark Moers 

 
Datum:  08. und 09. Oktober 2021 
 
Ort:  ENNI Sportpark, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers 
 
zuständig GRMSV Moers: 
Ralf van Zütphen , Bahnenstr.19, 47443 Moers 
Tel.: 02841-51498 / Hdy.: 01712373565 





 
Für die Ausübung des Sportes und Durchführung der bezeichneten Veranstaltung, veranstaltet 

durch den Rad- und Kraftfahrerbund „Solidarität“ Deutschland e.V. und dem Bund Deutscher 

Radfahrer, ausgerichtet durch den Grafschafter Rad- und Motorsportsportverein Moers e.V., 

werden die Maßnahmen und Regelungen der gültigen nordrhein-westfälischen Coronaschutz-

verordnung zu Grunde gelegt. 

 

Eine absolute Sicherheit für alle Beteiligten zu garantieren, ist nicht möglich und kann nicht das 

Ziel des vorgelegten Konzepts zur Durchführung dieser Veranstaltung sein. Es geht vielmehr 

darum, aus gesellschaftlicher und medizinischer Sicht ein vertretbares Risiko, unter 

Berücksichtigung der Hallenradsport spezifischen Bedingungen, sowie der Entwicklung der Covid-

19-Pandemie, zu gewährleisten. 
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Auszug aus der Coronaverordnung NRW 

Es gibt nur noch einen Inzidenzwert, der das Greifen von strengeren Maßnahmen auslöst, den 

Inzidenzwert 35. Andere Inzidenzwerte aus vorherigen Fassungen der Coronaschutzverordnung 

und damit auch die vier bisherigen Inzidenzstufen entfallen. Da der Wert von 35 landesweit aktuell 

erreicht ist, greifen die Regelungen ab den 20.08.2021 einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. 

  

3G-Nachweis 

Mit Blick auf steigende Infektionszahlen sieht die Coronaschutzverordnung ab einer 7-Tage-

Inzidenz von 35 für alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, eine Pflicht 

zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests vor, der nicht 

älter als 48 Stunden ist. Diese Regel gilt für folgende Bereiche: 

-   Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept) 

-   Sport in Innenräumen 

-   Innengastronomie 

Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in 

Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen. 

Die AHA gelten ansonsten generell weiterhin als Empfehlung, bestimmte Lüftungs- und 

Hygieneregeln sind in Einrichtungen mit Besucher- oder Kundenverkehr verpflichtend umzusetzen. 

Informationspflicht: 

Alle Personen werden über die geltenden Regelungen durch den Versand des Hygienekonzeptes 

per Mail durch den Ausrichter und Veranstalter informiert. 

Alle anwesenden Personen verpflichten sich, durch ihr Erscheinen zur Einhaltung der in diesem 

Dokument formulierten Regelungen, sowie zur Einhaltung aller anderweitigen Vorschriften durch 

die nordrhein-westfälischen Landesregierung, die Landkreise, der Stadtverwaltung Moers oder den 

Grafschafter Rad- und Motorsportsportverein Moers e.V. 

 

Grundvoraussetzungen: 

Die Durchführung des Wettkampfes ist nach der aktuellen NRW Coronaschutzverordnung erlaubt. 

Am Wettkampf dürfen nur Athleten oder Athletinnen teilnehmen, welche keine 

Krankheitssymptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten 

Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Hochrisikogebiet oder Virusvarianten-

Gebiet waren.  
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Zugelassene Disziplinen: 

Es ist Kontaktsport in der Halle zulässig. Es dürfen alle Disziplinen starten: 

1er Kunstradsport Frauen  

1er Kunstradsport Männer  

2er Kunstradsport Frauen 

2er Kunstradsport offene Klasse 

4er Kunstradsport Frauen 

4er Kunstradsport offene Klasse 

6er Kunstradsport offene Klasse 

4er Einradsport offene Klasse 

6er Einradsport offene Klasse 

2er Radball Männer 

 

Hygiene: 

Es wird auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln hingewiesen. Hierzu zählt insbesondere 

die Händehygiene. 

 

Begrenzte  Zulassung von Personen: 

Wettkampfbereich: 

Vor dem Hintergrund der Hallengröße, der einzurechnenden Fläche / Person (20 m²) und den 

weiteren Maßgaben aus der aktuellen NRW Coronaschutzverordnung sind maximal 60 Personen 

im „Sportbereich“ zugelassen. 

Funktionäre zur Durchführung des Wettkampfes haben vorrangigen Zutritt zur Halle. Alle 

Kommissäre und Funktionäre in der Wettkampf- und Trainingshalle sind im Besitz eines 3G-

Nachweises. Athleten und Athletinnen sowie ihren Betreuer/innen wird freier Zugang zur 

Wettkampfinnenraum gewährt, sofern ihr Start kurz bevor steht (ca. 10 Minuten) und die maximale 

Personenzahl nicht überschritten wird.  

 

Trainingsbereich: 

Athleten und Athletinnen sowie ihren Betreuer/innen wird freier Zugang zur Trainingshalle gewährt, 

sofern sie sich in der Registrierliste eingetragen haben (Zeitfenster 30 Minuten) ) und die maximale 

Personenzahl nicht überschritten wird, einzurechnenden Fläche / Person (20 m²). 

 

Umkleideräume: 

Die Umkleideräume werden, in Geschlechtern getrennt, zugeteilt. Auch dort gilt der 

Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht. 
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Zuschauerbereich: 

Der Einlass für Zuschauer erfolgt über den Eingang zur ENNI Sport Lounge. 

Im Zuschauerbereich sind maximal so viele Personen zugelassen, wie auf Sitzplätze mit 1,5m 

Abstand verteilt werden können (Schachbrettmuster). 

Zuschauer müssen die gesamte Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 

Registrierung: 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 

unter allen Anwesenden zu ermöglichen, ist eine Kontaktdatenerfassung durchzuführen. Diese 

erfolgt über die Luca - und Coronawarn-App. Die QR- Codes hängen im Eingangsbereich. 

 

Personal: 

Der GRMSV Moers stellt sicher, dass an der Veranstaltung und bei den Aufbau- und Abbau-

arbeiten, mitwirkende Vereinsmitglieder über die geltenden Hygienemaßnahmen informiert wurden 

und die Einhaltung bestätigt haben. 

 

Zeitplan 
 
06.10.2021   10:00 Uhr - 20:00 Uhr    Aufbauarbeiten 

07.10.2021   10:00 Uhr - 15:00 Uhr     Aufbauarbeiten 

07.10.2021   15:00 Uhr - 21:45 Uhr     offenes Training   

08.10.2021   07:30 Uhr - 09:00 Uhr     offenes Training 

08.10.2021   10:00 Uhr - 21:00 Uhr    Wettkämpfe  

09.10.2021   07:30 Uhr - 09:00 Uhr     offenes Training 

09.10.2021   10:00 Uhr - 20:30 Uhr    Wettkämpfe

10.10.2021   10:00 Uhr - 16:00 Uhr    Abbauarbeiten 

 
Zeitplan Wettkampf: 

Der Zeitplan von den zwei Wettkampftagen liegt als Anlage 1 bei. 

 

Siegerehrung: 

Die Siegerehrungen werden nach jeder Disziplin durchgeführt, damit die Sportler und 

Sportlerinnen zügig nach ihrer Wettkampfpräsentation den Bereich wieder verlassen können. Bei 

den Finalveranstaltungen werden die Siegerehrungen am Ende durchgeführt, aber jede einzelne 

Disziplin separat. Bei den Siegerehrungen sind der Mindestabstand und die Maskenpflicht zu 

beachten. 

Unnötiger Körperkontakt (Jubel, Abklatschen, Gratulationen etc.) ist zu vermeiden. 
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Lüftungskonzept: 

Eine ausreichende kontinuierliche Lüftung wird durch eine raumlufttechnische Klimaanlage 

gewährleistet. Dabei wird zusätzlich ein maximaler Frischluftaustausch, der ein Infektionsschutz-

gerechtes Lüften sicherstellt, angestrebt. 

 

Gastronomie: 

Der Verkauf von Speisen und Getränke wird von der Event Service Niederrhein eG übernommen. 

Ansprechpartner: Frau Monika Helmke, Tel: 02841-884480, mailto: mhelmke@esn-eg.de 

Die Kommissäre und Funktionäre werden vom Verein, in einem dafür vorgesehenen Raum, 

beköstigt. Für die Zubereitung und Verzehr gelten erhöhte Hygienestandards. Der Verein richtet 

sich dabei nach den geltenden Hygienerichtlinien für Gastronomie und Bewirtung (DEHAGO) 

 

 

 

 

Moers, den 25. August 2021                                               2. Vorsitzender GRMSV Moers 

 

                                                                                                         Ralf van Zütphen 

 

 

 

 

 

 

 


